
Gesetzsammlung
für das

Königreich Sach sen.
3.

4.) Verordnung der Landesregierung,

die Ausubung des sogenannten Reiheschankes auf dem Lande betreffend,

vom 14ten Febtuar 1824.

Von GOLTZEES Gnaden, Friedrich August, Kdnig von Sachsen 2c. v. u.

tiebe getreue. Wir finden Uns bewogen, über die Ausübung des sogenannten Reihe-

schankes auf dem tande folgende Bestimmungen zu ercheilen.

1.

In einem Dorfe, in welchem ein Gasthof oder eine andere Schenkstäcce vorhanden

ist, soll ein Reiheschank nur gestattet werden, wenn derselbe entweder auf einer landes-

herrlichen Concession beruher, oder durch eine rechtskräftige Entscheidung anerkanne, oder

durch unvordenkliche Verjährung besonders bergebracht worden ist.

2.

In keinem Dorfe darf ein Reiheschank an mehreren Orten zu gleicher Zeit ausgeübe,

auch hiervon um deswillen, weil dessen Einwohner unter mehrere Gerichtsbarkeiten ge-
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bören, oder die Wohnungen derfelben, z. B. durch einen Fluß, von einander getrenne

sind, oder aus irgend einem andern Grunde, eine Ausnahme, ohne Genehmigung Unserer

tandesregierung, niche nachgesehen werden.

Demjenigen, welcher einen Reitzeschank ausübt, ist nicht erlaube, ein Zeichen des

Schanks auszuhängen, zu beherbergen oder Ausspannung aufzunehmen, Tanz und Musik

zu halten, zu speisen und Gäste zu sehen; und es mag sich bierbei darauf, daß das eine

oder andere dieser Besugnisse seie undenklichen Zeiten ungehinderc ausgeübe worden sei,

mit Erfolg niche bezogen werdenz dagegen bewendec es, wenn diesfalls eine von Unserer

tandesregierung ertheilte Erlaubniß, oder eine, vor Publicatlon dieser gesetzlichen Vor-

schrife erfolgte, rechtskräftige Enescheidung beigebracht wird, bei densrlben, so wie auch in

denjenigen Dörfern, wo ein Gasthof oder eine andere Schenkstätte sich nicht besinder, den

Einwohnern des Dorfs nachzulassen ist, das Bier in Gesellschaft bei Demjenigen, welcher

den Reiheschank ausübt, zu genießen, und tetzterer solchen Falls an die Gäste auch zu-

gleich Brannewein ineinzelnen. Gläsern verkaufen darf.

Der Reiheschank kann von einer Dorsgemeinde einem Micgliede derselben, vermöge

eines Pacht, oder andern Contracts, zur alleinigen Ausübung überlassen werden, wenn

nicht ein, durch eine frühere rechtskraftige Entscheidung, oder sonst begründetes Ver-

bietungsreche eines Dricten entgegen stehet; es bleibt jedoch auch außerdem Unserer landes-

regierung ferner vorbehalten, in einzelnen Fällen, auf deshalbige Beschwerden, oder aus

polizeilichen Gründen, die alleinige Ausübung des Reiheschanks durch das dazu berechtigte

Indiolduum zu jeder Zeic, unerwartet der Beendigung des Rechesverhälenisses, mirteltt

dessen die alleinige Ausubung des Reiheschanks einem bestimmten Individnum übercragen

worden ist, untersagen zu lassen.
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Nach dieser, in Gemäßheit des Generalis vom 13ten Julius 1706. und des

Mandats vom oten März 1818. den Oorfgemeinden besonders bekannt zu machenden

Verordnung haben sich sämmtliche Gerichtsobrigkeiten auf dem tande, niche nur bei Enc-

scheidung der wegen Ausübung eines Reiheschankes etwa vorkommenden Srreitigkeiten,

gehorsamst zu achten, sondern auch selbst Aussiche zu sühren ,damite deren Bestlmmungen

nicht entgegen gehandele werde.

Gegeben zu Dresden, am 14ten Februar 1824.

Freiherr von Werkhern.

Friedrich Moßdorf, 8.

Ausgegeben zu Dresden, am zten Marz 1824.
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